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2030-1-4-F

Gesetz 
zur Anpassung leistungslaufbahnrechtlicher Regelungen an die  

Notwendigkeiten in der Corona-Pandemie

vom 24. Juli 2020

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Das Leistungslaufbahngesetz (LlbG) vom 5. Au-
gust 2010 (GVBl. S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F), das 
zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 
(GVBl. S. 724) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. Nach Art. 70 wird folgender Art. 70a eingefügt:

„Art. 70a

Abweichungsmöglichkeit aufgrund  
der Corona-Pandemie

(1) 1Soweit aufgrund von Infektionsschutz-
maßnahmen zur Bewältigung der durch den Virus 
SARS-CoV 2 ausgelösten Pandemie Prüfungen oder 
sonstige Teile des Vorbereitungsdienstes nicht ord-
nungsgemäß und sachgerecht durchgeführt werden 
können, kann bei den Anforderungen für den Quali-
fikationserwerb gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, für 
die Ausbildungsqualifizierung oder für die Durchfüh-
rung von Prüfungen und Verfahren von folgenden 
Vorschriften abgewichen werden, wenn und soweit 
die tatsächlichen Gegebenheiten die ordnungsmäße 
und sachgerechte Durchführung sowie die angemes-
sene Vorbereitung auf eine der genannten Prüfun-
gen erheblich beeinträchtigt oder unmöglich gemacht  
haben: 

1. Art. 8 Abs. 1 Satz 2, Art. 35

Während des Vorbereitungsdienstes sind Telear-
beit, die Beschäftigung mit für die Berufspraxis 
relevanten Themen außerhalb der Dienststelle, 
E-Learning und die Vermittlung von Wissen in 
angeleitetem Selbststudium zulässig.

2. Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3, Art. 35 Abs. 2 
und 3

Die Dauer der fachtheoretischen Ausbildung und 

Studienzeit in Lehreinrichtungen kann maximal 
auf die Hälfte reduziert werden, wenn die Lern-
inhalte ersatzweise insbesondere mittels E-Lear-
ning oder in angeleitetem Selbststudium vermittelt 
werden; dies kann auch in der berufspraktischen 
Ausbildung und Studienzeit geschehen.

3. Art. 22 Abs. 1 Satz 1, Art. 28 Abs. 1 Satz 1 

Auf die Zwischenprüfung oder einzelne Modul-
prüfungen sowie deren Wiederholungsmöglich-
keit kann verzichtet werden; den Prüflingen ist 
ihr Ausbildungsstand in anderer geeigneter Wei-
se mitzuteilen; Nr. 4 Teilsatz 2 gilt entsprechend.

4. Art. 8 Abs. 3 Satz 1, Art. 22 Abs. 1 Satz 1, Art. 28 
Abs. 1 Satz 1 und 2

Der Prüfungsstoff und die Vorbereitungszeit kön-
nen beschränkt werden; die Prüfungsnote kann 
aus Leistungen, die vor der Feststellung erbracht 
wurden oder ohne Beeinträchtigung erbracht 
werden konnten und weitestgehend die Anfor-
derungen des § 2 Abs. 1 APO erfüllen, ermittelt 
werden, wenn die Durchführung einer Prüfung 
nicht möglich ist; soweit eine Prüfung danach 
nicht bestanden ist, muss eine geeignete Wie-
derholungsmöglichkeit eingeräumt werden; die 
Berechnung der Endpunktzahl der Qualifikati-
onsprüfung ist anzupassen, soweit Leistungser-
hebungen während des Vorbereitungsdienstes 
nicht stattfinden konnten, die in die Endpunktzahl 
eingehen.

5. Art. 22 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 8

Auf das wissenschaftlich fundierte Auswahl-
verfahren kann ganz oder teilweise verzichtet  
werden.

6. Art. 22 Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 7, Art. 24, 
Art. 26 Abs. 1 Satz 1

Die Einstellungsprüfung kann durch eine leis-
tungsbasierte Auswahl auf Grundlage der für den 
Einstieg in die jeweilige Qualifikationsebene er-
forderlichen Vorbildungsnachweise ersetzt wer-
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den; im Rahmen der Durchführung des besonde-
ren Auswahlverfahrens kann von der Ablegung 
einer schriftlichen Prüfung abgesehen und allein 
die schulischen Leistungen zugrunde gelegt 
werden; die zu berücksichtigenden schulischen 
Leistungen sind bei einem Einstieg in der zwei-
ten Qualifikationsebene gleich zu gewichten, bei 
einem Einstieg in der dritten Qualifikationsebene 
unter Einbeziehung der Fremdsprache zu 10 %,  
im Übrigen ebenfalls gleich zu gewichten; die 
Durchführung sowie die ersatzweise getroffenen 
Regelungen sind öffentlich bekannt zu machen.

7. Art. 27 Abs. 3

Auf den Vorbereitungsdienst können auch ohne 
Antrag bis zu sechs Monate angerechnet wer-
den, in denen die Anwärterin oder der Anwärter 
mit Aufgaben zur Bewältigung der durch den Vi-
rus SARS-CoV 2 ausgelösten Pandemie betraut 
wird.

8. Art. 37 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Abs. 3

Auf das Zulassungsverfahren kann verzichtet 
werden; stehen für die Ausbildungsqualifizierung 
mehr Bewerbungen zur Verfügung als Ausbil-
dungsplätze, so ist der Leistungsvergleich allein 
auf Basis der periodischen Beurteilungen durch-
zuführen.

9. Art. 30, Art. 33

Die abweichenden Regelungen zur Zulassung, 
Ausbildung und Prüfung finden für die öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisse gemäß 
der Art. 30 bis 33 entsprechende Anwendung.

2Die ersatzweise getroffenen Regelungen müssen 
die Ziele der ersetzten Bestimmung soweit erfüllen, 
wie es in der tatsächlichen Situation möglich ist. 3Zu-
ständig für Entscheidungen nach Satz 1 Nr. 1 bis 9 
und Satz 2 ist abweichend von Art. 22 Abs. 6, Abs. 8 
Satz 2 die jeweilige oberste Dienstbehörde. 4Hin-
sichtlich der Abweichung nach Satz 1 Nr. 6 Teilsatz 2 
ist abweichend von Art. 22 Abs. 7 die Geschäftsstel-
le des Landespersonalausschusses zuständig. 5Sie 
unterrichten das Staatsministerium der Finanzen und 
für Heimat unverzüglich über die getroffenen Ent-
scheidungen.

(2) 1Soweit aufgrund von Infektionsschutzmaß-
nahmen zur Bewältigung der durch den Virus SARS-
CoV 2 ausgelösten Pandemie die Durchführung von 
Maßnahmen der modularen Qualifizierung (Art. 20 
Abs. 2) unmöglich wird, kann auf diese verzichtet 
werden, wenn und soweit durch E-Learning oder an-
dere Formen des eigenständigen Wissenserwerbs 
den steigenden Anforderungen der Ämter ab der 
nächsthöheren Qualifikationsebene Rechnung getra-
gen werden kann. 2Die Entscheidung trifft die gemäß 
Art. 20 Abs. 5 Satz 1 zuständige Behörde.

(3) Soweit in Rechtsverordnungen gemäß Art. 38 
Abs. 2 Nr. 2 und 3 weitere Voraussetzungen bestimmt 
werden, gilt Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 und Nr. 7 sowie 
Satz 2 bis 5 entsprechend.

(4) 1Soweit aufgrund von Infektionsschutzmaß-
nahmen zur Bewältigung der durch den Virus SARS-
CoV 2 ausgelösten Pandemie die Durchführung des 
Beurteilungsverfahrens die Erfüllung der sonstigen 
Dienstaufgaben erheblich beeinträchtigen würde, 
kann der Beurteilungszeitraum (Art. 56 Abs. 1) auf 
höchstens fünf Jahre verlängert werden. 2Der Ver-
wendungszeitraum (Art. 56 Abs. 4) und die Fristen 
des Art. 20 Abs. 4 sowie des Art. 37 Abs. 2 Nr. 2 ver-
längern sich entsprechend. 3Die Beurteilungen sind 
bis zum Vorliegen der nächsten periodischen Beur-
teilungen Grundlage der Leistungsfeststellung ge-
mäß Art. 62 für die Entscheidungen nach den Art. 30 
und 66 BayBesG. 4Die Entscheidung trifft die für die 
Durchführung des einheitlichen Beurteilungsverfah-
rens zuständige Behörde.“

2. In Art. 71 wird das Wort „tritt“ durch die Wörter „und 
Art. 70a treten“ ersetzt.

§ 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 15. März 2020 
in Kraft. 

München, den 24. Juli 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus Söder
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